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Beschluss des Vizepräsidenten des Gerichtshofs in der Rechtssache C-204/21 R-RAP | Polen/Kommission 

Rechtsstaatlichkeit: Der Betrag des gegen Polen verhängten täglichen 

Zwangsgelds wird von einer Million auf 500 000 Euro herabgesetzt 

 

Im Jahr 2021 erhob die Kommission beim Gerichtshof eine Vertragsverletzungsklage gegen Polen auf Feststellung, 

dass bestimmte Gesetzesänderungen betreffend die Organisation der Rechtsprechung in Polen gegen Unionsrecht 

verstießen1. 

Insbesondere wird es mit diesen Änderungen nach Ansicht der Kommission jedem nationalen Gericht untersagt, die 

Beachtung der Anforderungen der Union in Bezug auf die Unabhängigkeit und die Unparteilichkeit von Gerichten zu 

überprüfen. Eine solche Überprüfung könne als Disziplinarvergehen gewertet werden. Der Kammer für 

außerordentliche Überprüfung und öffentliche Angelegenheiten des polnischen Obersten Gerichts sei die 

ausschließliche Zuständigkeit dafür übertragen worden, Fragen betreffend die fehlende Unabhängigkeit eines 

Richters oder eines Gerichts zu prüfen. Außerdem sei die Disziplinarkammer des Obersten Gerichts, deren 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht gewährleistet seien, befugt, über bestimmte Anträge mit unmittelbaren 

Auswirkungen auf den Status und die Amtsausübung von Richtern zu entscheiden. 

Während des laufenden Verfahrens wurde Polen mit Beschluss des Vizepräsidenten des Gerichtshofs vom 

27. Oktober 2021 verurteilt, an die Kommission ein Zwangsgeld von einer Million Euro pro Tag zu zahlen2. Die 

Verhängung dieses Zwangsgelds wurde als notwendig angesehen, um sicherzustellen, dass Polen den zuvor mit 

einem Beschluss vom 14. Juli 20213 getroffenen einstweiligen Anordnungen nachkommt, die insbesondere auf die 

Aussetzung der Anwendung nationaler Bestimmungen, die von der Kommission gerügt wurden, abzielen. 

Am 10. März 2023 hat Polen beim Gerichtshof beantragt, den Beschluss über die Verhängung des fraglichen 

Zwangsgelds aufzuheben oder, hilfsweise, abzuändern. Zur Begründung dieses Antrags macht Polen geltend, dass 

es nach Gesetzesänderungen seinen Verpflichtungen aus den genannten einstweiligen Anordnungen in vollem 

Umfang nachgekommen sei. 

Mit seinem heutigen Beschluss setzt der Vizepräsident des Gerichtshofs den Betrag des Zwangsgelds auf 

500 000 Euro pro Tag herab. 

Der Vizepräsident weist zunächst darauf hin, dass eine einstweilige Anordnung nach einer Änderung der Umstände, 

die die Beurteilungen des für die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes zuständigen Richters in Frage stellt, 

                                                
1 Rechtssache C-204/21. Zu näheren Informationen zum bisherigen Verfahren und zu den Rügen der Kommission vgl. die Pressemitteilungen 

Nr. 127/21, Nr. 180/21 und Nr. 192/21. 

2 Beschluss des Vizepräsidenten des Gerichtshofs vom 27. Oktober 2021 in der Rechtssache C-204/21 R (vgl. auch Pressemitteilung Nr. 192/21). 

3 Beschluss der Vizepräsidentin des Gerichtshofs vom 14. Juli 2021 in der Rechtssache C-204/21 R (vgl. auch Pressemitteilung Nr. 127/21). 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-204/21
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210127fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210180fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210192fr.pdf
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-204/21
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210192fr.pdf
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-204/21
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210127fr.pdf
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jederzeit abgeändert oder aufgehoben werden kann. Allerdings hat die Abänderung oder Aufhebung einer solchen 

Anordnung keine Rückwirkung. 

Nach der Prüfung, ob Polen eine Änderung der Umstände belegt hat, die dazu führt, dass das fragliche Zwangsgeld 

nicht mehr gerechtfertigt ist, kommt der Vizepräsident sodann zu dem Ergebnis, dass die von Polen erlassenen 

Maßnahmen nicht ausreichen, um die Durchführung aller in dem Beschluss vom 14. Juli 2021 getroffenen 

einstweiligen Anordnungen sicherzustellen. 

Dazu führt der Vizepräsident insbesondere aus, dass die Wirkungen der von der Disziplinarkammer des Obersten 

Gerichts erlassenen Entscheidungen, mit denen der Einleitung eines Strafverfahrens gegen einen Richter oder der 

Verhaftung eines Richters zugestimmt wurde, nicht in jedem Fall mit sofortiger Wirkung ausgesetzt wurden. Im 

Übrigen hat Polen – entgegen den Verpflichtungen, die sich aus den einstweiligen Anordnungen ergeben – nicht 

nachgewiesen, dass die Bestimmungen, mit denen es den nationalen Gerichten untersagt wird, die Beachtung der 

Anforderungen der Union in Bezug auf ein unabhängiges, unparteiisches und zuvor durch Gesetz errichtetes 

Gericht zu überprüfen, sowie die Bestimmungen, mit denen Disziplinarverfahren gegen einen Richter, der eine 

solche Überprüfung vorgenommen hat, ermöglicht werden, vollständig und effektiv ausgesetzt wurden. Nach den 

Ausführungen des Vizepräsidenten hat Polen nur teilweise belegt, dass es die Anwendung der Bestimmungen 

ausgesetzt hat, mit denen der Kammer für außerordentliche Überprüfung und öffentliche Angelegenheiten des 

Obersten Gerichts die ausschließliche Zuständigkeit zur Prüfung von Rügen in Bezug auf die fehlende 

Unabhängigkeit eines Richters oder eines Gerichts übertragen wurde. 

Nichtsdestoweniger meint der Vizepräsident, dass die Maßnahmen, die Polen nach der Unterzeichnung des 

Beschlusses, mit dem das tägliche Zwangsgeld verhängt wurde, ergriffen hat, die Durchführung der in dem 

Beschluss vom 14. Juli 2021 getroffenen einstweiligen Anordnungen in beträchtlichem Umfang gewährleisten. Er 

weist insbesondere darauf hin, dass Polen die Bestimmungen aufgehoben hat, die der Disziplinarkammer 

bestimmte Zuständigkeiten in Bezug auf den Status von Richtern übertrugen, und dass diese Kammer abgeschafft 

wurde. Der Vizepräsident hebt ferner hervor, dass verschiedene von Polen ergriffenen Maßnahmen dazu geführt 

haben, dass die von Entscheidungen der Disziplinarkammer betroffenen Richter verbesserte 

Rechtsbehelfsmöglichkeiten haben oder dass die Überprüfung der Beachtung der Anforderungen in Bezug auf ein 

unabhängiges, unparteiisches und durch Gesetz errichtetes Gericht in bestimmten Fällen erleichtert wurde. 

Angesichts der Wirkungen dieser von Polen erlassenen Maßnahmen setzt der Vizepräsident den Betrag des 

Zwangsgelds ab dem Datum der Unterzeichnung des vorliegenden Beschlusses auf 500 000 Euro pro Tag herab. 

Der Gerichtshof wird in dieser Rechtssache am 5. Juni 2023 sein Urteil in der Sache erlassen4. 

HINWEIS: Ein Beschluss über einstweilige Anordnungen greift dem Ausgang der Hauptsache nicht vor. 

HINWEIS: Eine Vertragsverletzungsklage, die sich gegen einen Mitgliedstaat richtet, der gegen seine Verpflichtungen 

aus dem Unionsrecht verstoßen hat, kann von der Kommission oder einem anderen Mitgliedstaat erhoben werden. 

Stellt der Gerichtshof die Vertragsverletzung fest, hat der betreffende Mitgliedstaat dem Urteil unverzüglich 

nachzukommen. 

Ist die Kommission der Auffassung, dass der Mitgliedstaat dem Urteil nicht nachgekommen ist, kann sie erneut 

klagen und finanzielle Sanktionen beantragen. Hat ein Mitgliedstaat der Kommission die Maßnahmen zur 

Umsetzung einer Richtlinie nicht mitgeteilt, kann der Gerichtshof auf Vorschlag der Kommission jedoch bereits mit 

dem ersten Urteil Sanktionen verhängen. 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

                                                
4 Generalanwalt Anthony M. Collins hat seine Schlussanträge am 15. Dezember 2022 vorgelegt (vgl. Pressemitteilung Nr. 201/22). 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220201de.pdf
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Bleiben Sie in Verbindung! 

Der Volltext des Beschlusses wird auf der Curia-Website veröffentlicht. 

Pressekontakt: Marguerite Saché ✆ (+352) 4303 3549 
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